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A. Beschlüsse und Bekanntmachungen

Beschlüsse und Bekanntmachungen

375 Bekanntmachung einer Ladung  
 zu einer kommissarischen Verhandlung  
 im Rahmen eines Entschädigungsfeststellungs-  
 und Enteignungsverfahrens

-

-
-

migung erteilt.

-

-
-

-

-

-
lich war. 

-
-

Montag, den 15. April 2024, 9.00 Uhr

im Sitzungssaal E.020 
im Ministerium für Wirtschaft, Innovation,  

Digitales und Energie 
Franz-Josef-Röder-Straße 17, 66119 Saarbrücken

Zu dieser Verhandlung werden hiermit alle Beteilig-

-

46 59 wird gebeten.

-
lich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären. 

Verhandlung wahrgenommen werden. Auch bei Nicht-
-

trag und andere im Verfahren zu erledigende Anträge 

sich durch einen Bevollmächtigten vertreten zu lassen. 
Es bedarf der Vorlage einer schriftlichen Vertretungs-

Ministerium für Wirtschaft, Innovation,  
Digitales und Energie

Im Auftrag 

376 Neufassung  
 Satzung des Zweckverbandes  
 „Historisches Museum Saar“

-
-

-

I. 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Rechtsform, Name, Sitz

-

Verbandsgebiet ist das Saarland. 

§ 2 
Verbandsmitglieder

-

Verbandsversammlung einstimmig getroffen.

§ 3 
Aufgaben

-
-
-

kung vom 31. Dezember 1993 fort. Er kann es weiter 
-
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-

-

II. 
Verfassung und Verwaltung

§ 4 
Organe

Beiräte gebildet und durch Beschluss der Verbandsver-

-
-

glieder der Beiräte sind ehrenamtlich tätig.

§ 5 
Verbandsversammlung

-
tur sowie aus drei weiteren von der Landesregie-

-
-

gionalversammlung aus ihrer Mitte zu bestellenden 
Mitgliedern. 

-

-

-

Mitgliedschaft in der Verbandsversammlung die Zu-

endet das Amt dieses Mitgliedes mit dem Ausscheiden 
aus dem Beschlussgremium oder der Verwaltung.

-
-
-

und mindestens zwei Mitglieder nach Absatz 1 Buch-
stabe a und mindestens drei Mitglieder nach Absatz 1 
Buchstabe b anwesend sind.

-
-

-
satz 2 Satz 1 bestimmte Person vertreten lassen.

Vorsitzenden nach Bedarf schriftlich einberufen. Sie 

Antrag eines Drittels ihrer Mitglieder unter Angabe des 
Verhandlungsgegenstandes zusammentreten. Die Ein-

-
vorsitzende nehmen mit beratender Stimme an der Ver-
bandsversammlung teil.

§ 6 
Aufgaben der Verbandsversammlung

-

-

-

-
-

-
ten sowie alle diesen gleichgestellten Rechtsge-

-

-

-
rung und Entlassung von Bediensteten des Zweck-

-

§ 7 
Verbandsvorsteher

-
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-

-

-
entwicklung und Planung vertreten lassen.

-
-

Zweckverbandes.

§ 8 
Beiräte

-
-
-

der Stellvertreterin und nach Zustimmung der Ver-
bandsversammlung berufen. Die Amtszeit beträgt in 

die von der Verbandsversammlung zu genehmigen ist. 
-

weichende Amtszeit festgelegt werden.

-
-

bandsvorsteherin und die Museumsleitung bei der 

§ 9 
Museumsleitung

-

Dienstanweisung geregelt. 

und Richtlinien der Verbandsversammlung.

III. 
Finanzwesen, Personal 

§ 10 
Haushalt, Verwaltung 

-
-

Regelung getroffen ist.

stellt die Haushaltssatzung des Zweckverbandes so 

-
gelegt werden kann.

-

Regionalverbandskasse wahrgenommen.

-
-

werden bis zu einer abweichenden Entscheidung der 
Zweckverbandsversammlung vom Regionalverband 
erbracht. Einzelheiten werden in einer gesonderten 
Vereinbarung zwischen Regionalverband und Zweck-
verband geregelt.

§ 11 
Personal

-
-

schäftigte einzustellen.

-
-

§ 12  
Verbandsumlage

-
bedarfes von seinen Mitgliedern eine Umlage. Diese 

-
haltes getragen.

-
-

-
-
-

-
bandsumlage anzurechnen.

§ 13 
Räumlichkeiten, Inventar, Sammlungsgut

-

-
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-
-
-

terhaltung und anteilig den laufenden Schuldendienst.

-
ligen Stadtverband entschädigungslos in das Eigentum 

IV.  
Satzungsänderung, Austritt,  

Auflösung des Zweckverbandes

§ 14 
Änderung der Satzung

-

einstimmig gefasst werden.

§ 15 
Austritt

-
klärt werden.

seinem Ausscheiden entstandenen Verbindlichkeiten 
-

den nicht erstattet. 

§ 16 
Auflösung des Zweckverbandes

der Mitglieder der Verbandsversammlung durch Sat-

-
bindlichkeiten findet unter den Mitgliedern auf der 

-
-

-
fung neu erworbener Betriebseinrichtungen und etwa 

-
bandsversammlung nach Billigkeitsgrundsätzen.

-

V. 
Sonstiges

§ 17 
Öffentliche Bekanntmachungen

-
bandes erfolgen im Amtsblatt des Saarlandes.

§ 18 
Anwendung von sonstigen Vorschriften

§ 19 
Inkrafttreten der Satzung

-

Zweckverband 
Historisches Museum Saar

Die Verbandsvorsteherin 
Streichert-Clivot 

Genehmigung

Die von der Verbandsversammlung des Zweckverban-

beschlossene Neufassung der Verbandssatzung wird 
-

genehmigt.

Landesverwaltungsamt

Im Auftrag 
Heib

356 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  
 zwischen der Stadt Blieskastel und  
 dem Saarpfalz-Kreis über eine Zusammenarbeit  
 im Bereich der IT-Dienstleistungen 

Mit der Landesweiten Systematischen Medienausleihe 

-
menarbeit auf interkommunaler Ebene in den einzelnen 

-
stimmte Verfahrensweise zur Distribution von mobilen 

-


